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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Dagmar Belakowitsch, Peter Wurm und weitere 

haben am 19.11.2020 unter der Nr. 4285/J an meine Vorgängerin eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Beschäftigung von und AMS-Unterstützung an 

Ukrainer 2019 und 2020 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1 

 Wie viele Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft waren in Österreich 2019 

bzw. 2020 auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt? 

  

Im Jahresdurchschnitt 2019 waren 5.025 Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft in 

Österreich unselbständig beschäftigt. Der (die Monate Jänner bis Oktober umfassende) 

Durchschnitt an unselbständig Beschäftigten für das Jahr 2020 beträgt 5.289. 

Zu Frage 2 

 Wie hat sich die Zahl seit dem Februar 2020 verändert? 

 

Im Zeitraum Februar bis Oktober 2020 ist der Bestand an unselbständig Beschäftigten mit 

ukrainischer Staatsbürgerschaft um 564 (+11,9%) gestiegen. 
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Zu den Fragen 3 und 4 

 Wie viele Personen mit dem Geburtsland Ukraine waren in Österreich 2019 bzw. 

2020 auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt? 

 Wie hat sich die Zahl seit dem Februar 2020 verändert? 

 

Die Bundesanstalt Statistik Österreich errechnete in einer Sonderauswertung für den 

Stichtag 1.7.2020 den Wert von 7.373 Erwerbstätigen. 

Gleichzeitig waren 13.266 Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren mit 

Geburtsland Ukraine in Österreich registriert. 

Weitere Daten liegen zum Beantwortungstermin der Anfrage nicht vor. 

 

Zur Frage 5 

 Wie viele Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft bezogen in Österreich 2019 

bzw. 2020 Arbeitslosengeld? 

 

Drittstaatsangehörige haben nur dann Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn sie sich, neben 

der Erfüllung aller auch für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geltenden 

gesetzlichen Voraussetzungen, zur Aufnahme und Ausübung einer unselbständigen 

Beschäftigung berechtigt in Österreich aufhalten. Es müssen insbesondere ausreichend 

lange arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungszeiten vorliegen, um eine 

Anwartschaft auf die Versicherungsleistung zu erwerben. Es dürfen jedoch keine der 

Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung entgegenstehenden wichtigen Gründe nach dem 

Ausländerbeschäftigungsgesetz vorliegen. 

Im Jahresdurchschnitt 2019 bezogen 213 Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft 

Arbeitslosengeld. In den ersten acht Monaten des Jahres 2020 bezogen durchschnittlich 

331 Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft Arbeitslosengeld. 

 

Zur Frage 6 

 Wie hat sich die Zahl seit dem Februar 2020 verändert? 

 

Im Zeitraum Februar bis August 2020 ist der Bestand an Personen mit ukrainischer 

Staatsbürgerschaft, die Arbeitslosengeld beziehen, um 24 (+11,2%) gestiegen. 

 

Zu den Fragen 7, 8, 11, 12, 15 und 16  

 Wie viele Personen mit dem Geburtsland Ukraine bezogen in Österreich 2019 bzw. 

2020 Arbeitslosengeld? 

 Wie hat sich die Zahl seit dem Februar 2020 verändert? 

 Wie viele Personen mit dem Geburtsland Ukraine bezogen in Österreich 2019 bzw. 

2020 Notstandshilfe? 

 Wie hat sich die Zahl seit dem Februar 2020 verändert? 
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 Wie viele Personen mit dem Geburtsland Ukraine haben in Österreich 2019 bzw. 

2020 AMS-Kurse besucht? 

 Wie hat sich die Zahl seit dem Februar 2020 verändert? 

 

In den AMS Datenbasen gibt es keine gesicherten Informationen zum Geburtsland der 

betroffenen Personen.  

 

Zur Frage 9 

 Wie viele Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft bezogen in Österreich 2019 

bzw. 2020 Notstandshilfe? 

 

Im Jahresdurchschnitt 2019 bezogen 216 Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft 

Notstandshilfe. In den ersten acht Monaten des Jahres 2020 bezogen durchschnittlich 270 

Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft Notstandshilfe. 

 

Zur Frage 10 

 Wie hat sich die Zahl seit dem Februar 2020 verändert? 

 

Im Zeitraum Februar bis August 2020 ist der Bestand an Personen mit ukrainischer 

Staatsbürgerschaft, die Notstandshilfe beziehen, um 104 (+48,8%) gestiegen. 

 

Zur Frage 13 

 Wie viele Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft haben in Österreich 2019 

bzw. 2020 AMS-Kurse besucht? 

 

Im Jahresdurchschnitt 2019 waren 173 Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft als 

AMS Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmer vorgemerkt. In den ersten elf 

Monaten des Jahres 2020 waren durchschnittlich 163 Personen mit ukrainischer 

Staatsbürgerschaft in AMS Schulung. 

 

Zur Frage 14 

 Wie hat sich die Zahl seit dem Februar 2020 verändert? 

 

Im Zeitraum Februar bis November 2020 ist der Bestand an Personen mit ukrainischer 
Staatsbürgerschaft in AMS Schulung um 36 (+20,9%) gestiegen. 
 
 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher
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